
Franconofurt AG 
 

Frankfurt am Main 
 

ISIN: DE000A2NBP56 - WKN: A2NBP5 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit 
 

zur ordentlichen Hauptversammlung am 
 

5. Juni 2026 um 11:00 Uhr 
 

in den Geschäftsräumen der Franconofurt AG,  
Hochstraße 27, 60313 Frankfurt am Main 

 
eingeladen. 

 
 
I. Tagesordnungspunkte 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Lage-
berichts für das Geschäftsjahr 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats über das 
Geschäftsjahr 2025 
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe 
von EUR 19.424.725,31 wie folgt zu verwenden: 
 
Zahlung einer Dividende von EUR 40,00 je Inhaber-Stammaktie 
auf Stück 50.000 dividendenberechtigte Stammaktien   EUR   2.000.000,00 
Vortrag auf neue Rechnung       EUR 17.424.725,31 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
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5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Fall, dass die Prüfung des Jahresabschlusses gesetzlich 
erforderlich ist oder der Vorstand beschließt, den Jahresabschluss einer freiwilligen Prüfung 
zu unterziehen, die MM+P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Wiesbaden zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.  
 
6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
 
Die Amtszeiten aller drei derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder enden mit Ablauf der 
ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 2026. 

Der Aufsichtsrat der Franconofurt AG besteht gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft 
aus insgesamt drei Mitgliedern und setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 
ausschließlich aus Anteilseignervertretern zusammen, die sämtlich von der Hauptver-
sammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2030 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: 

1. Bruno Kling, Geschäftsführer der Kling GmbH, wohnhaft in Bad Vilbel (Wiederwahl); 
2. Joachim Fürst, Geschäftsführer der JF Steuerberatungsgesellschaft mbH, wohnhaft in 

Berg (Wiederwahl); 
3. Rene Fabian, Geschäftsführer der Niersberger Gebäudemanagement GmbH & Co. KG, 

wohnhaft in Herodsbach (Neuwahl). 

 
7. Beschlussfassungen über die Änderung von § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, 
Amtsniederlegung) und § 10 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung 
 

a) Die derzeitige Satzungsregelung sieht in § 6 Abs. (2) eine feste Amtszeit für Aufsichts-
ratsmitglieder vor. Künftig soll der Hauptversammlung mehr Flexibilität eingeräumt 
werden, die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder im Einzelfall festzulegen. Die gesetz-
liche Höchstdauer bleibt unberührt.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

§ 6 Abs. (2) der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(2)  Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann auch eine kürzere Amtszeit 
bestimmen. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausge-
schiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds.“ 

 
b) Die Satzung soll in § 10 Abs. (1) an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. 

Insbesondere soll klargestellt werden, dass ein Lagebericht nur zu erstellen ist, soweit 
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dies gesetzlich erforderlich ist. Damit wird eine über die gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehende Verpflichtung vermieden und die Satzung insgesamt schlanker ge-
fasst. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
§ 10 Abs. (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
„(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahres-

abschluss und soweit gesetzlich erforderlich den Lagebericht für das vergangene 
Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der 
Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns 
vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht (soweit 
ein solcher aufzustellen ist) sowie den Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns zu prüfen.“ 

 
II. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts  
 
1. Teilnahmeberechtigung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft anmelden und einen von ihrem depot-
führenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten besonderen Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 
deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. 
 
Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) 
durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung 
zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den 14. Mai 2026, 24:00 Uhr. 
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft spätestens bis zum 29. Mai 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: 
 
Franconofurt AG 
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de  
  
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch Bevoll-
mächtigte ausüben lassen wollen, werden gebeten, frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem 
depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des 
Anteilsbesitzes werden direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. 
 
2. Stimmrechtsvertretung 
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Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärs-
vereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Falle einer Stimm-
rechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes 
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung und § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG bedürfen die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. 
 
Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG den 
Kreditinstituten gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder 
Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinn-
gemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu 
Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, 
eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unter-
nehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form der Vollmacht ab. 
 
3. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung 
 
Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und etwaiger Wahlvor-
schläge gemäß § 127 AktG sind bis zum 21. Mai 2026, 24:00 Uhr, ausschließlich zu richten 
an: 
 
Franconofurt AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de  
 
Mitteilungspflichtige, unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden auf der Web-
site der Gesellschaft unter  
https://www.franconofurt.de/hauptversammlung-ueber-das-geschaeftsjahr-2025/ 
zugänglich gemacht. 
 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse veröffentlicht. 
 
4. Informationen zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: 
Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzel-
nen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 
Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 

https://www.franconofurt.de/hauptversammlung-ueber-das-geschaeftsjahr-2025/
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zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich 
verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzu-
gehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten uner-
lässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesell-
schaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 
 
Franconofurt AG 
Hochstraße 27  
60313 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@franconofurt.de 
 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 
nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 
sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 
Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 
Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschafts-
prüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die 
Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 
Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekannt-
machungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvor-
schlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, 
ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte 
(Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf 
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im 
Zusammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 
 
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@franconofurt.de. 
 
Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
 
Frankfurt am Main, im April 2026 
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Franconofurt AG 
Der Vorstand 


